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1. Gesetz zur Erhöhung des Grundfreibetrags, Kinderfreibetrags, Kindergeldes 

und zum Abbau der kalten Progression in Kraft 
 

Der Bundesrat stimmte am 10.7.2015 dem Gesetz zur Anpassung von Familienleistungen und zum Ab-

bau der kalten Progression zu. Damit wird die in den Jahren 2014 und 2015 entstandene kalte Progres-

sion abgebaut und der Kinderfreibetrag, das Kindergeld, der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 

und der Kinderzuschlag für Geringverdiener angehoben. Im Einzelnen sieht das Gesetz die folgenden 

Anpassungen vor: 

 

 

  bisher 2015 2016 

Kinderfreibetrag 7.008 € 7.152 € 7.248 € 

Kindergeld für das 1. und 2. Kind 184 € 188 € 190 € 

für das 3. Kind 190 € 194 € 196 € 

für jedes weitere Kind 215 € 219 € 221 € 

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 1.308 € 1.908 € 1.908 € 

für jedes weitere Kind  240 € 240 € 

Unterhaltshöchstbetrag 8.354 € 8.472 € 8.652 € 

Grundfreibetrag 8.354 € 8.472 € 8.652 € 

 

 

 

 Kindergeld: Das höhere Kindergeld soll ab September 2015 ausgezahlt werden. Für die zurücklie-

genden Monate ab Januar 2015 wird die Nachzahlung spätestens ab Oktober 2015 zusammen in ei-

nem Betrag erfolgen. 

 Kinderzuschlag für Geringverdiener: Anhebung zum 1.7.2016 um 20 € auf max. 160 € monatlich 

(vorher max. 140 € monatlich). Der Kinderzuschlag kommt Eltern zugute, die zwar ihren eigenen fi-

nanziellen Bedarf durch Erwerbseinkommen bestreiten können, aber nicht über ausreichend finanzi-

elle Mittel verfügen, um den Bedarf ihrer Kinder zu decken. 

 Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Der für das zweite und weitere Kind(er) zu berücksichti-

gende Erhöhungsbetrag von jeweils 240 € kann im Lohnsteuerermäßigungsverfahren 2015 geltend 

gemacht werden. Hierzu ist ein entsprechender Antrag beim Wohnsitzfinanzamt zu stellen. 

 Unterhaltshöchstbetrag: Die Erhöhung entspricht der Anhebung des Grundfreibetrags und führt 

dazu, dass künftig höhere Unterhaltsleistungen steuerlich berücksichtigt werden können. 

 

 

Abbau der kalten Progression: Durch die Anhebung des Grundfreibetrags und die Anpassung der 

Eckwerte des Steuertarifs soll ein Ausgleich der 2014 und 2015 entstandenen kalten Progression er-

reicht werden. Dafür wird der Grundfreibetrag rückwirkend zum 1.1.2015 erhöht. Gleichzeitig wer-

den die Eckwerte ab 1.1.2016 um die kumulierte Inflationsrate der Jahre 2014 und 2015 in Höhe von 

1,48 % angehoben. Die durch die Anhebung eintretende Entlastung für 2015 wird bei der Lohnabrech-

nung für Dezember 2015 berücksichtigt. Steuerpflichtige müssen nicht aktiv werden, um in den Genuss 

der – bescheidenen – Entlastungen zu kommen. 

 

 

 

 

 



2. Keine Minderung des Sonderausgabenabzugs für Krankenversicherungs- 

beiträge durch Bonuszahlungen 
 

Nach der seit Januar 2010 geltenden Neuregelung zur steuerlichen Berücksichtigung von Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeiträgen sind die Beiträge zur privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung für 

eine Absicherung auf sozialhilfegleichem Versorgungsniveau (Basisabsicherung) in vollem Umfang als 

Sonderausgaben abziehbar. 

 

Nunmehr entschied als Erstes das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) mit Urteil vom 28.4.2015, dass 

der für Krankenversicherungsbeiträge vorzunehmende Sonderausgabenabzug nicht um Zahlungen zu 

kürzen ist, die von der Krankenkasse im Rahmen eines „Bonusprogramms“ geleistet werden. 

 

Bei dem im entschiedenen Fall durchgeführten Bonusprogramm erhalten diejenigen, die bestimmte 

Vorsorgemaßnahmen (z. B. Krebsvorsorgeuntersuchung) durchgeführt haben, am Jahresende einen 

Zuschuss der Krankenkasse von bis zu 150 € jährlich zu ihren Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, die 

privat zu zahlen und nicht im Versicherungsumfang enthalten sind (z. B. Massagen, homöopathische 

Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Gesundheitsreisen, Eigenleistungen zur Gesundheitsvorsorge 

wie z. B. Fitness-Studio oder Sportverein). 

 

Im Übrigen sei auch das Bundesministerium der Finanzen der Auffassung, dass Basis-

Krankenversicherungsbeiträge nur durch Beitragsrückerstattungen bzw. Bonuszahlungen gemindert 

werden könnten, „soweit sie auf die Basis-Absicherung entfallen“ würden. 

 

 

 

 

3. Steuerstrafrecht: Hohe Anforderung an die Erkundungspflicht in  

steuerlichen Angelegenheiten 
 

Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 17.12.2014 handeln Steuerpflichtige leichtfertig, 

wenn sie die Sorgfalt außer Acht lassen, zu der sie nach den besonderen Umständen des Einzelfalls und 

ihren persönlichen Fähigkeiten und Kenntnissen verpflichtet und imstande sind, obwohl sich ihnen 

aufdrängen musste, dass dadurch eine Steuerverkürzung eintreten wird. 

 

Entsprechend muss sich jeder Steuerpflichtige über diejenigen steuerlichen Pflichten informieren, die 

ihn im Rahmen seines Lebenskreises treffen. Dies gilt in besonderem Maße in Bezug auf solche steuer-

rechtlichen Pflichten, die aus der Ausübung eines Gewerbes oder einer freiberuflichen Tätigkeit er-

wachsen. Bei einem Kaufmann sind deshalb jedenfalls bei Rechtsgeschäften, die zu seiner kaufmänni-

schen Tätigkeit gehören, höhere Anforderungen an die Erkundigungspflichten zu stellen als bei anderen 

Steuerpflichtigen. In Zweifelsfällen hat er von sachkundiger Seite Rat einzuholen. 

 

Dies gilt insbesondere dann, wenn er die erkannte Steuerpflichtigkeit eines Geschäfts durch eine modi-

fizierte Gestaltung des Geschäfts zu vermeiden sucht. Zudem ist es Steuerpflichtigen regelmäßig 

möglich und zumutbar, offene Rechtsfragen nach Aufdeckung des vollständigen und wahren 

Sachverhalts im Besteuerungsverfahren zu klären bzw. durch den steuerlichen Berater klären zu 

lassen. 

 

Anmerkung: Mit dem Urteil wird verdeutlicht, dass Steuerpflichtige – und insbesondere Gewerbetrei-

bende und Freiberufler – sich nicht wegen vermeintlicher Unkenntnis der steuerlichen Regelungen und 

dadurch verursachten Steuerverkürzung mit strafrechtlicher Relevanz aus der Verantwortung ziehen 

können. Hier gilt: Lassen Sie sich beraten! 

 

 

 



4. Weniger Dokumentation beim Mindestlohn 

 

Seit 1.1.2015 gilt der Mindestlohn von 8,50 € auch für Minijobs und in Privathaushalten – nach einer 

Einführungsphase mit Ausnahmen – für alle in Deutschland tätigen Beschäftigten. Ausgenommen vom 

Mindestlohn sind z. B. Jugendliche unter 18 Jahren ohne Berufsabschluss, Zeitungszusteller (mit einer 

Übergangsregelung) und Praktikanten, die sog. Pflichtpraktika ausüben. 

 

Bei Minijobbern, kurzfristig Beschäftigten und in bestimmten Branchen sind Arbeitgeber verpflichtet, 

Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit von Arbeitnehmern spätestens bis zum Ablauf des 7. 

auf den Tag des der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen 

mindestens 2 Jahre aufzubewahren. Das gilt entsprechend für Entleiher, denen ein Verleiher Arbeit-

nehmer überlässt. 

 

In der bisherigen Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung vom 18.12.2014 wurde bestimmt, 

dass die Dokumentations- und Meldepflichten für Arbeitnehmer, deren verstetigtes regelmäßiges Monats-

entgelt brutto 2.958 € überschreitet, seit 1.1.2015 nicht gelten. Mit der Verordnung vom 29.7.2015 

wurden die Aufzeichnungspflichten für Arbeitnehmer, deren verstetigtes regelmäßiges Monats-

entgelt brutto 2.000 € überschreitet und der Arbeitgeber dieses Monatsentgelt für die letzten vol-

len 12 Monate nachweislich gezahlt hat, aufgehoben. 

 

Die Aufzeichnungspflichten gelten auch nicht für im Betrieb des Arbeitgebers arbeitende Ehegat-

ten, eingetragene Lebenspartner, Kinder und Eltern des Arbeitgebers. Das gilt auch – wenn der 

Arbeitgeber eine juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft ist – bei vertretungsbe-

rechtigten Organen der juristischen Person oder eines Mitglieds eines solchen Organs oder eines vertre-

tungsberechtigten Gesellschafters der rechtsfähigen Personengesellschaft. Diese Regelungen gelten 

seit dem 1.8.2015. 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2015 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2015: Juni = 107,0; Mai 107,1; April = 107,0; März =107,0; Februar = 106,5; 
Januar = 105,5 

2014: Dezember = 106,7; November = 106,7; Oktober = 106,7;  
September = 107,0; August = 107,0; Juli = 107,0; Juni = 106,7 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

